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Anregungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

  Belang Verkehrssicherheit: Die Boslarnstraße wird in dem überplanten Bereich auf 
5.50m aufgeweitet, der westliche Gehweg bleibt bestehen, der östliche wird hinter den neu-
en Querparkplätzen weitergeführt um einen gesicherten Fußweg zum Kinderspielplatz zu 
ermöglichen. Eine Verkehrssicherheit für Fußgänger und Kraftfahrer ist daher aus unserer 
Sicht gegeben. 
 
Belang Parkdruck: Die Anzahl der öffentlichen Parkplätze liegt in der derzeitigen Planung 
bei 17 Stück. (Die Kennzeichnung im Bebauungsplanentwurf des Aufstellungsbeschlusses 
war grau gestrichelt) im Südlichen Teil der Boslarnstraße wurden weitere Flächen dem Par-
ken zugeordnet. Bisher lag die Anzahl an offiziellen öffentlichen Parkplätzen entlang der 
Boslarnstraße bei etwa 10. 
 
Belang Anbindung an den ÖPNV: Im Umkreis von 200 bis 300m vom Ausgang des Bau-
gebiets AM 118 Boslarnstraße sind die Haltestellen Kolumbusstraße und Martin-Schalling-
Straße erreichbar. Das Neubaugebiet ist somit Fußläufig an den ÖPNV angeschlossen. 
Da die Verbindung mit der Phillip-Melanchthon-Straße zur Erschließung der neuen Baupar-
zellen nicht notwendig ist, erscheint ein Ausbau im Rahmen dieses Bebauungsplanes nicht 
zielführend. Die Möglichkeit einer zukünftigen Anbindung, sofern sie weiterverfolgt werden 
soll wird mit der derzeitigen Planung nicht verhindert. 
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  Belang Verbindung der Boslarnstraße mit der Phillip-Melanchthon Straße: Eine zu-
sätzliche Erschließung über die Verbindung in die Phillip-Melanchthon-Straße wäre denk-
bar, ist jedoch auch aus Gründen der Eigentumsverhältnisse zurzeit nicht möglich. Außer-
dem wäre der Bogen aus Lärmschutzgründen nicht vollständig bebaubar, was auch wirt-
schaftlich negative Folgen hat, da die Kosten auf eine geringe Anzahl von Grundstücken 
umgelegt werden müssten. Es bestehen seit der Sackgassenausbildung Mitte der 90er kei-
ne tiefbauplanerischen Konzepte, die den Ausbau als wichtige Verbindung aufgreifen. Die 
derzeitige Planung verhindert eine zukünftige Anbindung nicht, das südliche Ende der 
Boslarnstraße weitet sich auf 8m zu einer Wendemöglichkeit auf, dort wäre ein Anschluss 
im Rahmen einer Verkehrsüberplanung in diesem Gebiet möglich. Die Straßenbreite von 
5.50m mit Fußgängerwegen in 1.50m Breite würde zur Landsassenstraße eine Verbesse-
rung darstellen und wäre für einen Citybus nach RASt bei durch die Taktung vermeidbaren 
Begegnungen durchaus zumutbar. 
 
Keine Veränderung des Geltungsbereiches vorgesehen. 
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  Belang Belichtung: Der eingebrachte Vorschlag auf dem direkt südlich angrenzenden 
Grundstück einen Kinderspielplatz zu errichten, wird nachgekommen. die Problematik der 
Belichtung Ihres Grundstückes ist somit berücksichtigt. 
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  Belang der Beeinträchtigung des Geldwertes: Eine angemessene Bebauung, die aus 
dem 1984 aufgestellten Flächennutzungsplanes entwickelt wird stellt keine unangemesse-
ne, unerwartete Beeinträchtigung des Geldwertes dar. 
 
Belang der erheblichen Kosten: Da das angrenzende Grundstück nun als Spielplatz fest-
gesetzt wird, ist natürlich die Abgrenzung von diesem zu Ihrem Grundstück durch die Stadt 
Amberg sicherzustellen. Die Fichten halten nicht die vorgeschriebenen Abstände zur 
Grundstücksgrenze ein. 
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